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Frankfurt, den 09.01.2026

Bodycams für die Stadtpolizei Frankfurt

Sehr geehrte Frau Rinn,

im Bericht des Magistrats vom 26.09.2025 (B 372) wird mitgeteilt: "Die Stadtpolizei verfolgt das Ziel die-
ses Einsatzmittel schnellstmöglich ihren Einsatzkräften bereitzustellen."  Wir wenden uns daher an Sie
als Dezernentin für Ordnung, Sicherheit und Brandschutz, um Ihnen einerseits unsere Einwände gegen
die beabsichtigte Maßnahme zu erläutern und andererseits auf Mindestanforderungen hinzuweisen, die
aus unserer Sicht notwendig sind, um die Nutzung von Bodycams für die von dieser Maßnahme betroffe-
nen Personen erträglich und ggf. (juristisch) überprüfbar zu machen.

Unsere Einwände gegen den Einsatz von Bodycams durch die Frankfurter Stadtverwaltung in aller Kürze:

1. Polizeiliches Verhalten zeichnen Bodycams nur selten auf, auch in vielen Fällen, die für Betroffe-
ne tragisch enden. Wir erinnern an        

• das 12-jährige gehörlose Mädchen, das Mitte November 2025 in Bochum durch den Schuss aus
einer Polizeiwaffe schwer verletzt wurde.         

• Lorenz A., 21 Jahre, erschossen am 20.04.2025 in Oldenburg. Bodycams der Beamt*innen waren
während des Einsatzes nicht eingeschaltet.          

• Mohamed Lamine D., 16 Jahre, erschossen am 08.08.2022 in Dortmund. Mitgeführte Bodycams
hätten die Beamt*innen aufgrund der "Stresssituation" nicht angeschaltet.          

Diese  und  eine  Vielzahl  weiterer  tödlich  endende  Polizeieinsätze  sind  dokumentiert  in  https://polizei-
schuesse.cilip.de/.

Auch in Frankfurt gab es im Jahr 2020 einen - in seinen Auswirkungen weniger tragischen - Vorfall, bei
dem eine Bodycam dazu hätte beitragen können, mögliches Fehlverhalten von Polizeibeamt*innen aufzu-
klären. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldete dazu am 20.08.2020: „Eine Bodycam der Polizei hät-
te den Einsatz im Frankfurter Stadtteil Alt-Sachsenhausen filmen können, bei dem Beamte einen
Mann getreten haben sollen. Nur fehlte dem Akku der Kamera der notwendige Strom, wie die Polizei
sagt.“       

2. Bodycams verstärken einseitig das Machtgefälle zwischen Polizei und Zivilgesellschaft. Ursa-
che dafür sind die gesetzlichen Regelungen - in Hessen in § 14 HSOG - wonach Bodycams lediglich "zum
Schutz von Beschäftigten der Gefahrenabwehr- und der Polizeibehörden oder von Dritten gegen eine
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit" erforderlich erscheint, aber nicht zur Dokumentation polizeilichen
Handelns.

3. Wozu braucht die Polizei Bodycams, wenn sie - mindestens vor Schusswaffengebrauch -
nicht zu Beweiszwecken aktiviert werden (müssen)? Mit dieser Frage hat sich der Kriminologe Prof.
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Dr. Thomas Feltes befasst. In einem Interview mit dem MDR im November 2022 wird Feltes gefragt: „Bo-
dycams wurden in den USA nach jahrelangen Forderungen von Bürgerrechtsbewegungen eingeführt,
um vor allem Nichtweiße vor teils massiver Polizeigewalt zu schützen. Welche Rolle spielte der Gedan-
ke bei der Einführung von Bodycams für die Polizei in Deutschland?“ Seine Antwort: „Keine. Oder an-
ders formuliert: Man hat erkannt, dass Bodycams zur Kontrolle polizeilichen Handelns genutzt werden
können und das wollte man nicht. Man hat einen faulen Kompromiss gefunden: Bodycams ja, aber nur
aus ‚präventiven Gründen‘. Das heißt, um Gewalt gegen Polizisten zu verhindern, nicht umgekehrt. Auf
die Idee, dass man auch exzessive Polizeigewalt präventiv verhindern könnte, kam man nicht.“

4. Auf Gewaltkriminalität hat die Videoüberwachung - auch mittels Bodycams - nur geringen
oder keinen Einfluss. Darauf verweisen unterschiedliche Studien, z. B. die von Prof. Dr. Christian Wi-
ckert, Dozent für Soziologie und Kriminologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung
Nordrhein-Westfalen Er stellt fest: "...auf Gewaltkriminalität hat die Videoüberwachung keinen Ein-
fluss… Die Überwachung eines Raumes steigert demnach das Entdeckungsrisiko (Erhöhung der Kos-
tenseite) für einen Straftäter. Dies setzt jedoch voraus, dass ein potentieller Straftäter rational agiert. In
der Praxis wird man jedoch sehr schnell feststellen, dass eine Vielzahl der Verbrechen eben nicht Er-
gebnis rationaler Wahlhandlungen sind, sondern affektuell geprägt sind und/ oder von unbedarften, be-
rauschten Tätern begangen werden. Rational agierende Täter werden die Videoüberwachung vermutlich
als eine Erhöhung ihres Entdeckungsrisikos wahrnehmen. Jedoch erscheint die Annahme hierdurch Kri-
minalität  zu verhindern wenig plausibel.  Vielmehr wird es zu einer  Verlagerung der Kriminalität  kom-
men…“

Sollte der Magistrat der Stadt Frankfurt bei seiner Absicht bleiben, die Stadtpolizei schnellstmöglich mit
Bodycams auszustatten, ist es aus Sicht der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main gebo-
ten, den in § 14 Abs. 6 HSOG normierten Einsatzzweck der Bodycams zu erweitern auf Fallkon-
stellationen,  in  denen  sich  Einsatzkräfte  der  Stadtpolizei  auf  Maßnahmen  unmittelbaren
Zwangs, insbesondere eines Gebrauch von Schusswaffen, vorbereiten oder diese durchführen.
Als "Blaupause" für eine entsprechende Dienstanweisung kann § 33a Thüringer Polizeiaufgabengesetz
(PAG) dienen, in dem geregelt ist: "Wird... durch mit körpernah getragenen Aufnahmegeräten ausgestat-
tete Polizeibeamte die Dienstpistole aus der dafür vorgesehenen Tragevorrichtung entnommen, um de-
ren Gebrauch anzudrohen oder diese gegen eine Person anzuwenden, soll eine technisch automatisier-
te Auslösung der dauerhaften Aufzeichnung erfolgen. Die dauerhafte Aufzeichnung soll außerdem erfol-
gen, wenn es von einer Person, die von einer polizeilichen Maßnahme betroffen ist, ausdrücklich ver-
langt wird."

Mit freundlichen Grüßen

Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main 

Uli Breuer  Andreas Galatis Walter Schmidt

Kontakt per E-Mail: kontakt@ddrm.de - Unsere Homepage: https://ddrm.de/

PS.

Das Schreiben an Sie versenden wir in Kopie auch an die Fraktionen in der Stadtverordnetenversamm-
lung Frankfurt und an die lokalen Medien.

__________________________________________________________________________________

Für die Stellungnahme genutze Informationen:

1. Bericht des Magistrats vom 26.09.2025 (B 372) - https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?
W=DOK_NAME=%27B_372_2025%27

2. Bericht der FAZ vom 20.08.2020 "Umstrittener Polizeieinsatz: Bodycam versagte angeblich
den Dienst" - h  ttps://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/polizeieinsatz-in-frankfurt-bodycam-versag  -  
te-angeblich-16914389.html        

3. § 14 HSOG - https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-SOGHEV30P14
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4. Interview mit dem Kriminologen Prof. Thomas Feltes - https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/
politik/bodycams-polizei-schusswaffe-interview-kriminologe-100.html

5. Studie von Prof. Dr. Christian Wickert - https://soztheo.de/stadtsoziologie/videoueberwachung/

6. § 33a Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei (Polizeiaufgabenge-
setz - PAG) - https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-PolAufGTHV16P33a

dieDatenschützer Rhein Main sind 
- eine Gruppe des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/),
- Partner der Bündnis opt-out-Patientenakte (https://widerspruch-epa.de).
Die aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind ein unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüber-
wachung des öffentlichen Raums und von politischen Aktivitäten (Demonstrationen und Kundgebungen),
die elektronische Patientenakte (ePA), die Vorratsdatenspeicherung, die Informationsfreiheit  bzw. die
Transparenz staatlichen Handelns, das Grundrecht auf analoges Leben sowie weitere Datenschutzthe-
men.
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